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Geseke, den _____________ 
 

 
 
An das 
Abwasserwerk Geseke 
An der Abtei 1 
 
59590 Geseke 
 
 
 
 
Anschluss eines Grundstücks an die städtische Kanalisation 
 
Antrag auf Erteilung der Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 der städtischen 
Entwässerungssatzung vom 25.02.2025 
 

 
Bauvorhaben:  

Baugrundstück (Straße, Hausnr.):  

Gemarkung, Flur, Flurstück:  

Bauherr:   

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Ort:   

Telefon:   

E-Mail:   

 
 

In die städtische Kanalisation soll eingeleitet werden: 
 

O Schmutzwasser  O Regenwasser     O gewerbliche / industrielle Abwässer 
  

 
Art der betrieblichen Abwässer:    
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Es sind Grundstücksanschlüsse vorhanden für 

O Regenwasser   O Schmutzwasser   O Mischwasser 
 

Es werden Grundstücksanschlüsse beantragt für 

O Regenwasser   O Schmutzwasser   O Mischwasser 
 

Die Einleitung des Niederschlagswassers erfolgt 

O in die Kanalisation (1) O in eine Versickerungsanlage (2)    O  in ein Gewässer (3) 
 

wenn (2) oder (3): 

O  Wasserrechtliche Erlaubnis beantragt am       _____________________________________ 

O  Wasserrechtliche Erlaubnis liegt vor (Genehmigung bitte beifügen) 

 

Die Entwässerung erfolgt über ein anderes Flurstück: 

O ja   O nein 

Wenn  ja, über das Flurstück:  _______________________________________________               

O Grunddienstbarkeit   /   O Baulast liegt vor  (Nachweis bitte beifügen) 

O Grunddienstbarkeit   /   O  Baulast wird beantragt  (Nachweis bitte nachreichen) 

 

Als Anlage sind diesem Antrag beigefügt: 

1. Baubeschreibung zur geplanten Grundstücksentwässerung (2-fach) 

2. Lageplan im Maßstab 1:500 (2-fach) 

Dem Langeplan muss u.a. die Lage und der Verlauf der Hausanschlussleitung (-en) 

und der Inspektionsöffnung (-en) zu entnehmen sein. 

3. Grundriss des untersten Geschosses (Keller- oder Erdgeschoss) im Maßstab 1:100 (2-

fach) 

4. Beschreibung des Gewerbe-/Industriebetriebes (nur für Gewerbebetriebe) 

 

Mir ist bekannt, dass die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der Grund-

stücksanschlussleitung der Stadt obliegt (§13 (6) der Entwässerungssatzung der Stadt Geseke) 

und die dabei entstehenden Kosten über den Kostensatzanspruch nach §10 KAG NRW geltend 

gemacht werden. 

 

Datum, Unterschrift 
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Hinweis zum Datenschutz: 
 
Die Stadt Geseke verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre Anliegen zu bearbeiten. 

Wir halten und dabei stets an die Vorschriften des Datenschutzrechtes sowie anderer einschlä-

giger Vorschriften. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und über 

Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner/innen 

in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der allgemeinen Datenschutzerklärung unter 

www.geseke.de/datenschutz. 

 


